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Privatmails am Arbeitsplatz

Wer am Arbeitsplatz zu viele Privatmails
verfasst, kann ohne vorherige Abmah-
nung gekündigt werden. Das hat das Lan-
desarbeitsgericht Niedersachsen bekräf-
tigt und die Entlassung eines langjährig
Beschäftigten im öffentlichen Dienst gebil-
ligt. Der kommunale Angestellte hatte
laut Arbeitsgericht Nienburg mehr als sie-
ben Wochen lang „arbeitstäglich mehrere
Stunden mit dem Schreiben und Beantwor-
ten privater E-Mails verbracht – an mehre-
ren Tagen sogar in einem zeitlichen Um-
fang, der gar keinen Raum für die Erledi-
gung von Dienstaufgaben mehr ließ“. Der
stellvertretende Amtsleiter hatte hierfür
unbefugt eine zusätzliche Software zum
„Instant-Messaging“ installiert; auch war
er bereits einmal wegen Anrufen auf einer

„Erotik-Hotline“ mit dem Diensttelefon
gerügt worden. Der Schwerbehinderte hat-
te seine eigenen Mails zwar schnell ge-
löscht, aber dem Gericht lagen die Ant-
worten seiner Chat-Partnerinnen als Aus-
druck für die Gerichtsakte vor (in dem
fraglichen Zeitraum 774 DIN-A4-Seiten).
Unbeliebt machte er sich zudem dadurch,
dass er in seiner Amtsstube mit aufgeschla-
gener Tageszeitung vor einem laufenden
Fernsehgerät gesehen wurde (Az.: 12 SA
875/09).  jja.

Arbeitsrecht für Organmitglied

Im Anstellungsvertrag eines GmbH-Ge-
schäftsführers kann vereinbart werden,
dass zu seinen Gunsten die Regeln des
Kündigungsschutzgesetzes gelten. Dies fol-
ge aus der „privatautonomen Gestaltungs-
freiheit“, urteilte der Bundesgerichtshof
(Az.: II ZR 70/09).  jja.

Lohnende Anfechtungsklagen

Wenn sich ein Aktionär als „Streithelfer“
den Anfechtungsklagen anderer Anteils-
eigner anschließt und diese den Prozess
gewinnen, kann er für jedes dieser Paral-
lelverfahren seine Anwaltskosten geltend
machen. Nach Ansicht des Bundes-
gerichtshofs gilt das selbst dann, wenn es
um denselben Hauptversammlungs-
beschluss geht (Az.: II ZB 3/09).  jja.

D ie Europäische Union und die
Bundesregierung verhalten sich

hinsichtlich der Wirtschaftsbeziehun-
gen heimischer Unternehmen mit
Iran widersprüchlich: Einerseits wird
offiziell wie auch bei inoffiziellen
Kontakten mit Wirtschaftskreisen die
fortdauernde Betätigung deutscher
und europäischer Unternehmen in
Iran kritisiert. Andererseits scheut die
Politik vor einem Totalembargo gegen
Iran zurück. So wird die Verantwor-
tung für Kontakte mit Iran jenseits des
bestehenden Teilembargos auf die
Wirtschaft abgewälzt. Machen Unter-
nehmen allerdings von ihrem Grund-
recht der Außenhandelsfreiheit Ge-
brauch, stoßen sie vielfach auf poli-
tische wie administrative Schwierig-
keiten.

Der offizielle Rechtsrahmen hat ver-
schiedene Ebenen: Zunächst unter-
sagt die Iran-Sanktionsverordnung jeg-
liche wirtschaftliche Berührung mit
dem iranischen Atomprogramm und
dafür genutzten Antriebstechniken.
Ferner besteht ein umfassendes Waf-
fenembargo. Schließlich sind jegliche
Geschäfte mit bestimmten nament-
lich in einer Liste genannten Personen
und Organisationen verboten, die mit
dem iranischen Atomprogramm in
Verbindung gebracht werden. Diese
Liste wurde jüngst um eine Vielzahl
von Unternehmen erweitert, die von
den Revolutionsgarden kontrolliert
werden.

Sonst sind Geschäfte mit iranischen
Firmen grundsätzlich zulässig. Für
den Export von Gütern mit doppel-
tem Verwendungszweck, die sowohl
militärisch als auch zivil genutzt
werden können (Dual-Use-Güter), be-
darf es aber einer Ausfuhrgenehmi-
gung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Das
Bafa kann eine Genehmigungspflicht
auch dadurch begründen, dass es den
Ausführenden davon unterrichtet,
dass die Güter für eine militärische
Verwendung bestimmt seien. Die
jüngst von der EU beschlossene Ver-
schärfung der Iran-Sanktionen verbie-
tet Investitionen in die Öl- und Gasin-
dustrie.

Zudem spiegelt sich das Dilemma
der Exportwirtschaft in der Existenz
weiterer Listen mit Namen iranischer
Personen und Organisationen wider –
den „Frühwarnlisten“ der Bundes-
regierung. Die Gelisteten werden als
„kritisch“ eingestuft, ohne dass sie je-
doch auf die amtlichen Verbotslisten
gesetzt werden. Die „Frühwarnlisten“
werden auch nicht amtlich veröffent-
licht, sondern können über die Spit-
zenverbände der Wirtschaft eingese-
hen werden. Eine Rechtsgrundlage
gibt es nicht: Die Listen sind rechtlich
nicht verbindlich und können die nach
dem Außenwirtschaftsgesetz gewähr-
leistete Außenhandelsfreiheit daher
nicht einschränken. Sie können daher
lediglich als Appell an die Wirtschaft
verstanden werden. Rechtsstaatlich ist
dies bedenklich. Die Politik ist daher
aufgefordert, klare Vorgaben für
Exporte und Investitionen in Iran zu
machen.

Lothar Harings ist Partner in
der Kanzlei Graf von
Westphalen in Hamburg.

NACHGEFRAGT

BERLIN, 6. Juli. Die Reform des Daten-
schutzes für Arbeitnehmer kommt nicht
recht voran. In der bürgerrechtsbewegten
FDP gibt es Vorbehalte gegen einen Ge-
setzentwurf von Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU). Das Papier
ist bereits einmal überarbeitet worden
(F.A.Z. vom 4. Juni). Auch eine Anhörung
im Innenausschuss des Bundestages brach-
te keine Klärung (F.A.Z. vom 19. Juni).
Geplant ist eine Ergänzung des Bundes-
datenschutzgesetzes, nachdem bereits die
große Koalition aus „Schnüffel- und Spit-
zelskandalen“ bei Großunternehmen ers-
te Konsequenzen gezogen hatte. Doch aus
Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB) wird mit dem jetzigen Gesetzesvor-
schlag alles nur noch schlimmer. „Der Ent-
wurf bevorteilt klar die Arbeitgeber und
öffnet dem Missbrauch von Beschäftigten-
daten Tür und Tor“, wettert Gewerk-
schaftsboss Michael Sommer. Den Unter-
nehmen werde ein Instrumentarium an
die Hand gegeben, um „Bespitzelungen
und Überwachungen“ zu rechtfertigen.

Viele Juristen bewerten hingegen die
Novelle weniger drastisch. Heinz Josef Wil-
lemsen, Vorsitzender des Arbeitsrechts-
Ausschusses im Deutschen Anwaltverein
(DAV), findet: „Grundsätzlich geht der
Entwurf in die richtige Richtung.“ An ei-
ner Abwägung der widerstreitenden Inter-
essen von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern führe nun einmal kein Weg vorbei,
sagte der Düsseldorfer Anwalt aus der
Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer
auf einer Veranstaltung des DAV am Mon-
tagabend in Berlin. Willemsen hält des-
halb Einzelfallregelungen für unmöglich.
„Die Kritik, der Reformvorschlag sei zu
abstrakt, ist nicht gerechtfertigt.“ Als ei-
nen „Schnellschuss“ wertete er dagegen
die Änderung am Bundesdatenschutz-
gesetz, mit der noch CDU/CSU und SPD
auf „tatsächliche oder vermeintliche Affä-
ren“ bei Deutscher Bahn und Deutscher Te-
lekom, Lidl und Daimler reagiert hätten.

Den aufs Arbeitsrecht spezialisierten
Advokaten geht allerdings der Anwen-
dungsbereich der jetzigen Änderung ent-
schieden zu weit. Jede Kommunikation
werde als Erhebung und Verarbeitung von
Daten eingestuft, rügte Willemsen. Schon
die höfliche Frage eines Vorgesetzten:
„Was haben Sie denn im Urlaub ge-
macht?“ sei von einem Bußgeld bedroht.
Das gelte auch für reine Sinneswahrneh-
mungen sowie Tor- und Taschenkontrol-
len. „Schon das Anschauen eines Mitarbei-
ters ist eine Datenerhebung“, warnte auch
die Kölner Anwältin Nathalie Oberthür.

Sie machte zudem deutlich, welche
Rechtsrisiken schon im Bewerbungsver-
fahren schlummern. „Das Vorstellungs-
gespräch ist ein Minenfeld zwischen Scha-
densersatzansprüchen nach dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz und Buß-
geldandrohungen“, sagte Oberthür. Selbst
die Frage, ob jemand schwerbehindert sei,
sei unzulässig – obwohl Unternehmen so-
gar eine entsprechende Quote erfüllen
müssten. Hingegen dürften Personaler in
öffentlich zugänglichen Netzwerken stö-
bern, sofern sie sich nicht etwa bei „Face-
book“ als „Freund“ tarnten.

Schon nach geltendem Recht seien
„Massenscreenings“ verboten, sagte der
Kölner Anwalt Björn Gaul aus der Sozie-
tät CMS – eine nicht ganz unumstrittene
Einschätzung. Doch auch Gaul warnte, Ar-
beitgebern drohe ein Spagat: Nach mehre-
ren Gesetzen seien sie verpflichtet, Straf-
taten vorzubeugen („Compliance“). Ande-
rerseits schütze auch die (seit dem Lissa-
bon-Vertrag verbindliche) EU-Grundrech-
techarta das Persönlichkeitsrecht vor Ver-
letzungen des Datenschutzes. Ladendetek-
tive und Testkäufer müssten weiterhin er-
laubt sein, forderte Gaul. Die vorgesehe-
nen Regelungen über Pseudo- und Anony-
misierung, heimliche und offene Video-
überwachung, Ortungssysteme und bio-
metrische Messverfahren sind ihm außer-
dem zu zersplittert.  JOACHIM JAHN

FRANKFURT, 6. Juli. Ein neues Urteil
des Obersten Gerichtshofs von Amerika
sorgt in der Unternehmenswelt für Er-
leichterung. Die Richter des Supreme
Court in Washington haben Klagen aus-
ländischer Aktionäre gegen ausländische
Unternehmen einen Riegel vorgescho-
ben. „Das ist ein großartiges Urteil“, lob-
te Rechtsanwalt Marc Cohen, Partner der
amerikanischen Kanzlei Mayer Brown in
Washington, auf einem Seminar der
Frankfurter Handelskammer, des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie und
des House of Finance der Frankfurter
Goethe-Universität zur „Einflussnahme
des US-Rechts auf europäische Unterneh-
men“. Es werde viele Fälle aus dem Ein-
flussbereich der amerikanischen Justiz
herausbringen, sagte Cohen. So hätten
die Richter klargestellt, dass amerikani-
sche Gesetze nicht auf Sachverhalte au-
ßerhalb der Landesgrenzen anwendbar
sind, solange der Gesetzgeber sie nicht
ausdrücklich für eine solche extraterrito-
riale Anwendung vorgesehen habe.

In dem Urteil vom 24. Juni wies der
Oberste Gerichtshof eine zivilrechtliche
Klage gegen die National Australia Bank
(NAB) mit der Begründung ab, die Vor-
schriften des amerikanischen Börsenge-
setzes seien in dieser Konstellation eines
dreifachen Auslandsbezugs gar nicht ein-
schlägig (Morrison v. National Australia
Bank, No. 08-1191). In dem Fall hatten
australische Aktionäre gegen die australi-
sche Bank geklagt, deren Wertpapiere sie
an einer australischen Börse gekauft hat-
ten. Der einzige Bezug zum amerikani-
schen Recht lag in dem Vorwurf der Klä-
ger, dass NAB Darlehen einer Tochterge-
sellschaft in Florida überbewertet habe.
Grundlage der Klage waren Regelungen,
die der amerikanischen Börsenaufsichts-
behörde Securities and Exchange Com-
mission (SEC) erlauben, beim Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren jedes manipu-
lierende oder täuschende Instrument zu
verbieten.

Die Grundsatzentscheidung könnte da-
mit eine Entwicklung bremsen, die auch
viele deutsche Unternehmen – unter an-
derem Porsche – in den vergangenen Jah-
ren belastet hat. So gehen immer mehr
ausländische Kläger nur deshalb vor ame-
rikanische Gerichte, um von höheren
Schadensersatzzahlungen und umfangrei-
cheren Aufklärungspflichten zu profitie-
ren. Im amerikanischen Prozessrecht
trifft beklagte Unternehmen nämlich die
Pflicht, nahezu lückenlos alle Informatio-
nen über die Streitfrage zur Verfügung zu

stellen, darunter auch E-Mails ihrer Mitar-
beiter oder geheime Produktinformatio-
nen („Discovery“). Allerdings wies der
Hamburger Rechtsprofessor Heribert Hir-
te darauf hin, dass auch das deutsche
Recht mitunter auf ausländische Sachver-
halte angewendet werde, etwa im Steuer-
oder im Kartellrecht.

Cohen warnte jedoch vor überzogenen
Erwartungen, dass ausländische Unter-

nehmen nun generell vor Klagen in den
Vereinigten Staaten geschützt seien. Klä-
geranwälte würden den Gesetzgeber der-
zeit sehr stark darauf drängen, die An-
wendbarkeit der Gerichtsentscheidung
für zivilrechtliche Streitigkeiten einzu-
schränken. „Die Kläger sind buchstäblich
von den Stufen des Supreme Court rüber
zum Kongress gelaufen“, berichtete Co-
hen. Außerdem gebe es eine Reihe von

amerikanischen Regelungen, die aus-
drücklich eine extraterritoriale Anwen-
dung vorsähen, etwa zur Bekämpfung des
Terrorismus oder des Steuerbetrugs. Aus-
ländische Unternehmen, die an der Börse
in New York gelistet sind, müssten ohne-
hin auch weiterhin mit Klagen rechnen.

Unterdessen bemühte man sich auf ei-
ner Frankfurter Tagung zu „Transatlanti-
schen Deals und Auseinandersetzungen“
des Deutschen Anwaltvereins und seines

amerikanischen Gegenstücks, der Ameri-
can Bar Association, sehr um Verständnis
für die unterschiedlichen Ansätze in den
beiden Rechtssystemen. Insbesondere im
Prozessrecht wimmelt es von Eigenhei-
ten: Während in den Vereinigten Staaten
eine „plausible Forderung“ für die Einrei-
chung einer Klage genügt, macht § 253
der deutschen Zivilprozessordnung um-
fangreiche Vorgaben an die Klageschrift.

Auch die Kostenregelung in Amerika för-
dert die Prozessfreudigkeit: 150 Dollar rei-
chen dort aus, um eine Klage an den Bun-
desgerichten einzureichen; außerdem be-
steht nicht die Gefahr, bei einem Schei-
tern die Kosten des Gegners tragen zu
müssen. Geprägt sei dies vom Gedanken,
dass jeder unabhängig von seinem Gehalt
Gehör vor Gericht bekommen solle, erläu-
tert der New Yorker Anwalt Thomas Muel-
ler von der Kanzlei Morrison & Foerster.
In Deutschland sind die Gerichtsgebüh-
ren dagegen an den Streitwert gekoppelt.
Bedürftigen Personen wird hier der Zu-
gang zum Gericht dadurch garantiert,
dass die Kosten im Wege der Prozesskos-
tenhilfe vom Staat übernommen werden.

Die Besonderheit des Unternehmens-
schrecks „Discovery“-Verfahren erläuter-
te der Frankfurter Kanzleigründer
Hanns-Christian Salger mit dem Ansatz
des amerikanischen Rechtskreises, der
den Gedanken der Beweislastumkehr
nicht kenne. In Deutschland besteht die-
ses Recht zur Ausforschung der Unterneh-
men deshalb nicht, weil der Kläger in sei-
ner wesentlich schwächeren Position –
etwa bei Produkthaftungsfällen – nicht ge-
halten ist, die Fehlerhaftigkeit des gekauf-
ten Gegenstandes zu beweisen. Vielmehr
obliegt es dem Hersteller zu zeigen, dass
er die nötige Vorsicht hat walten lassen.

Die amerikanischen Anwälte auf dem
Podium bemühten sich zudem, die Ableh-
nung von Erfolgshonoraren abzubauen.
„Ich glaube nicht, dass sie all die öffentli-
che Beschimpfung verdienen, die sie der-
zeit erhalten“, betonte Rechtsanwalt
Glenn Hendrix von der Kanzlei Arnall
Golden Gregory in Atlanta. Selbst bei
Mandanten aus der Geschäftswelt seien
sie die Ausnahme. Zudem senkten Rich-
ter gerade bei Sammelklagen häufig die
Gebühren, fügte die New Yorker Rechts-
anwältin Birgit Kurtz von Crowell & Mo-
ring an. Hendrix griff zudem das Vorur-
teil auf, das amerikanische Rechtssystem
werde durch Jury-Entscheidungen unvor-
hersehbar. So würden nur 2 Prozent aller
Verfahren vor den Bundesgerichten von
Laienrichtern beurteilt; die überwiegen-
de Zahl werde entweder vom Richter ent-
schieden, verworfen oder durch einen Ver-
gleich beendet. Die wenigen aufsehener-
regenden Fälle wie der verschüttete Kaf-
fee bei McDonald’s, der zu einer Scha-
densersatzzahlung in Millionenhöhe führ-
te, werden oft später – unbeachtet von
der Öffentlichkeit – wiederaufgehoben.

Mehr zum Thema Recht & Steuern im Internet

auf unseren Seiten www.faz.net/recht.

Schärfere
Iran-Sanktionen

Höflichkeit verletzt Datenschutz
Arbeitsrechtlern geht geplante Reform zu weit

Amerikas Richter beschränken Klagen gegen Unternehmen

 Illustration Andrea Koopmann

VERKÜNDET

Nur wenig fürchten deutsche Unternehmen mehr, als vor ein ameri-
kanisches Gericht gezerrt zu werden. Nun hat ein neues Urteil der
höchsten amerikanischen Richter für Entwarnung gesorgt – aller-
dings nur teilweise. Dass die unterschiedlichen Rechtsauffassungen
auf der anderen Seite des Atlantiks nach wie vor für Gesprächs-
stoff sorgen, zeigten zwei internationale Konferenzen in Frankfurt.

Von Corinna Budras
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Unter welchen Voraussetzungen
dürfen Unternehmen noch

nach Iran exportieren?




